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12. Änderung

Bebauungsplan Nr. 62

An der Rennweide 8
in Varel - Dangast

Vorbereitung

Satzungsbeschluss

Geltungsbereich



Geltungsbereich der
12. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 62

Größe: rund 1.380 qm

Übersichtsplan Geltungsbereich



Derzeitiger Stand der Planung - Bebauungsplan Nr. 62

Derzeitige Festsetzungen

Allgemeines Wohngebiet (WA)

offene Bauweise
1 Vollgeschoss
GRZ: 0,4
GFZ: 0,4



Auf dem Grundstück An der Rennweide 8 in Varel - Dangast möchte der Eigentümer im
rückwärtigen Bereich ein neues Wohngebäude errichten. Diese Baumaßnahme kann
jedoch nicht auf der Grundlage des dort gültigen Bebauungsplanes durchgeführt
werden, da der derzeit festgesetzte überbaubare Bereich dem entgegensteht.

Mit der anstehenden Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Umsetzung des Bauprojektes geschaffen werden.

Ziel der Planung



Entwurf zur 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 62



Entwurf zur 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 62



Derzeitiger Stand der Planung - Flächennutzungsplan

Plangebiet

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich.



Öffentliche Auslegung / Beteiligung der Behörden und sonstigen T. ö. B.

Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine abwägungsrelevanten
Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

- Bettina Körk - Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Varel
- Entwässerungsverband Varel
- Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (GB Aurich)
- Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland - Sachgebiet Verkehr
- Landkreis Friesland
- Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung Archäologie
- Vodafone Kabel Deutschland GmbH
- Telekom Deutschland GmbH

Folgende Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange haben abwägungsrelevante Anre-
gungen bzw. Hinweise vorgebracht:

- OOWV Brake
- EWE Netz GmbH
- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
- II. Oldenburgischer Deichband

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde eine Stellungnahme
abgegeben.



Stellungnahmen des OOWV und der EWE Netz GmbH

Es werden Hinweise zum Schutz bestehender Versorgungseinrichtungen bei der Bauausführung vorge-
bracht.

Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Planrealisierung entsprechend beachtet.

Stellungnahme Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Es werden rechtliche Hinweise zum Nachbergbau und zum Umgang mit dem Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen gegeben.

Abwägung der Stadt Varel

Die Hinweise werden bei der Umsetzung der Planung entsprechend berücksichtigt.



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Stellungnahme II. Oldenburgischer Deichband

Seitens des Deichbandes wird gefordert, die geplante Erweiterung des bestehenden überbaubaren
Bereiches aus Gründen der Deichsicherheit und der Deichunterhaltung nicht weiter zu verfolgen.

Abwägung der Stadt Varel

Der Anregung wird gefolgt.

Auf die bislang vorgesehene geringfügige
Erweiterung des überbaubaren Bereichs im
nördlichen Plangebiet wird nunmehr ver-
zichtet. In die Planzeichnung wird stattdessen
die derzeit gültige Abgrenzung des Bau-
fensters wieder aufgenommen.



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Zusammenfassung der Stellungnahme des Privater Einwenders

1.
Es wird darauf hingewiesen, dass erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der Planung bestehen.

2.
Als Begründung wird angeführt, dass hinsichtlich der geplanten Errichtung einer Dachterrasse beim
Gebäude im nördlichen Plangebiet aktuell ein gerichtliches Verfahren vor dem Niedersächsischen
Oberverwaltungsgericht geführt wird. In diesem Verfahren werde unter anderem thematisiert, dass die auf
dem Grundstück An der Rennweide 8 im Wohngebäude geführte Ferienwohnung baurechtlich nicht
zulässig sei. Die geplante Änderung des Bebauungsplan Nr. 62 würde durch die Änderung der Baugrenzen
und die Zulässigkeit von Ferienwohnungen zu einer Legalisierung der bisherigen Nutzung des Grundstücks
führen.

Nach Ansicht des Einwenders dient der Bebauungsplan nicht der zukünftigen Entwicklung des
Planungsgebietes, sondern soll insbesondere die derzeit illegal errichteten und genutzten Gebäude
legalisieren.



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Abwägung der Stadt Varel

zu 2.
Hierzu ist festzustellen, dass das Aufstellungsverfahren nicht der Legalisierung der Errichtung bereits
vorhandener Gebäude bzw. der bisherigen Nutzung des Grundstücks dient. Im Bereich des vorhandenen
Gebäudes (Hausnummer 8) werden keine Baugrenzen geändert. Die dort bislang vorgesehene gering-
fügige Erweiterung des überbaubaren Bereichs wird nicht weiterverfolgt, da der II. Oldenburgische
Deichband hierzu deichrechtliche Bedenken vorgebracht hat.

Vielmehr hat die Stadt Varel das Verfahren zur 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 62 eingeleitet, um
für den rückwärtigen Bereich des Grundstücks An der Rennweide 8 die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung eines neuen Wohngebäudes zu schaffen. Die bestehende Siedlungsstruktur
im Umfeld des Plangebietes ist bereits durch eine Bebauung in „zweiter Reihe“ geprägt. Insofern ist die
angestrebte bauliche Nachverdichtung im Plangebiet aus städtebaulicher Sicht folgerichtig und steht im
Einklang mit der Gesamtentwicklung des Quartiers südlich der Straße An der Rennweide.

Die Schaffung von Möglichkeiten einer baulichen Nachverdichtung im Bestand dient auch dem öffentlichen
Interesse, da so ein Beitrag zur Minderung des Siedlungsdrucks auf die freie Landschaft geleistet wird.



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Zusammenfassung der Stellungnahme des Privater Einwenders

3.
Zudem würde durch die geplante Änderung die Möglichkeit zum Bau eines weiteren Gebäudes auf dem
Grundstück entstehen, das als Ferienwohnung mit zwei Wohneinheiten genutzt werden könnte. Sollte von
der Stadt Varel die Errichtung von weiteren Ferienwohnungen beabsichtigt werden, wird die Änderung des
gesamten Bebauungsplans angeregt.

Abwägung der Stadt Varel

zu 3.
Hierzu ist festzustellen, dass die Stadt Varel die Absicht hat, im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 62 Ferienwohnungen zuzulassen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Varel hat
deshalb in seiner Sitzung am 17.09.2020 die Aufstellung der 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 62
beschlossen. Im Zuge dieser Planänderung wird die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung so
geändert, dass im Plangebiet zukünftig Ferienwohnungen errichtet und betrieben werden können.

In einer Informationsveranstaltung zu diesem Thema haben sich die Bürger in Dangast mit sehr großer
Mehrheit für eine entsprechende Änderung der Bebauungspläne Nr. 62 und Nr. 61A ausgesprochen.



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Zusammenfassung der Stellungnahme des Privater Einwenders

4.
Wir regen daher an, die Entscheidung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hinsichtlich der
Genehmigung der geplanten Dachterrasse abzuwarten. Sollte nach der gerichtlichen Entscheidung
weiterhin die Änderung des Bebauungsplans aus Sicht der Stadt Varel erforderlich sein, kann diese sodann
immer noch umgesetzt werden.

Abwägung der Stadt Varel

zu 4.
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Stadt Varel sieht keinen Anlass, das Aufstellungsverfahren für die 12. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 62 auszusetzen. Die Anhängigkeit des Gerichtsverfahrens ist für dieses Verfahren ohne Belang.



Abwägungsvorschläge - TöB - Beteiligung

Fazit

Die vorgebrachten Hinweise werden bei der Planrealisierung entsprechend
berücksichtigt.

Der Anregung des II. Oldenburgischen Deichbandes wird gefolgt.

Die Abwägungsergebnisse bedingen keine Änderungen des Bebauungs-
planentwurfs, die die Grundzüge der Planung berühren.

Somit könnte nunmehr der Satzungsbeschluss zur 12. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 62 gefasst werden.



Planzeichnung



Planzeichnung



Nr. 1 Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA) (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für
Verwaltungen ausnahmsweise zulässig sind.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 werden die unter § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO
genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 1 Abs. 6 Nr.
1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Nr. 2 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2, 16 Abs. 6, 18 Abs. 1
und 19 Abs. 4 BauNVO)

1. Bezugspunkt für Höhe und Höhenlage
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 werden die zulässigen Gebäudehöhen der baulichen
Anlagen und die erforderlichen Bezugspunkte festgesetzt. Zwecks Orientierung sind in der Planzeichnung
Höhenbezugspunkte mit Angabe der NHN-Höhen angegeben.

2. Gebäudehöhe (zugleich Firsthöhe):
Die Gebäudehöhe (GH) darf den in der Planzeichnung angegebenen Wert in Meter über NHN nicht
überschreiten. Oberer Bezugspunkt beim Gebäude ist der höchste Punkt des Daches (Oberkante First bzw.
Oberkante Flachdach).

Textliche Festsetzungen



Nr. 3 Bauweise, Baugrenzen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 bzw. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 gilt die abweichende Bauweise. Innerhalb des
Allgemeinen Wohngebietes WA 1 gilt die abweichende Bauweise a1, wobei die Länge der Gebäude 25 m
nicht überschreiten darf. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 gilt die abweichende Bauweise a2.
Hier darf die Länge der Gebäude 15 m nicht überschreiten.

Auf die zulässigen Baulängen sind Nebengebäude, wie Garagen u. überdachte Stellplätze, Nebenanlagen,
Dachüberstände, Erker u. a. untergeordnete Bauteile i. S. d. § 5 Abs. 3 Nr.2 NBauO nicht anzurechnen.

Die Abstände regeln sich jeweils nach den §§ 5 und 7 der NBauO.

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

Nr. 4 Garagen und Nebenanlagen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 u. 14 BauNVO)

Garagen nach § 12 BauNVO und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind innerhalb der nicht überbaubaren
Fläche allgemein zulässig. Zu der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche müssen sie jedoch einen
Mindestabstand von 5,0 m einhalten.

Nr. 5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 sind bei Einzelhäusern je Wohngebäude höchstens
zwei Wohneinheiten und bei Doppelhäusern höchstens eine Wohneinheit pro Doppelhaushälfte zulässig.

Textliche Festsetzungen



§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der § 2 der örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO gilt für den Bereich des festgesetzten
Allgemeinen Wohngebiets WA 1.

§ 2 Einfriedung

Werden Einfriedungen in einem Abstand von null bis drei Metern zur Straßenbegrenzungslinie der
öffentlichen Straßen errichtet, sind diese als tote Einfriedungen (z. B. Zäune, Mauern) nur bis zu einer Höhe
von max. 1,00 m oder als lebende Hecken bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig.

Als sichtbare Materialien für tote Einfriedungen sind ausschließlich Holz, Ziegelstein oder Naturstein zu
verwenden.

Örtliche Bauvorschriften



Beschlussvorschlag:

Die anliegenden Abwägungsvorschläge werden zum Beschluss erhoben. Die 12. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 62 wird als Satzung beschlossen.

Satzungsbeschluss


